
 
 

 
Anlage 2: Modulbeschreibung zum Studiengang Finanz- und Wirtschaftsmathematik mit dem Abschluss 

Bachelor of Science 

 
Vertiefungsmodul Wirtschaftswissenschaften 

 

Modulnummer B-Ma-W11 

Modulname Finanzwirtschaft II 

Modulverantwortlich Professur BWL IV – Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Das Modul vertieft die finanzwirtschaftlichen Grundlagen. 
 
Qualifikationsziele: Ziel ist die umfassende Vermittlung der in der 
Finanzwirtschaft erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten. 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 

 V: Finanzmanagement (2 LVS) 

 Ü: Finanzmanagement (1 LVS) 

 V: Finanzinstitutionen (2 LVS) 

 Ü: Finanzinstitutionen (1 LVS) 

 V: Finanzbewertung (2 LVS) 

 Ü: Finanzbewertung (1 LVS) 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme (empfohlene 
Kenntnisse und Fähigkeiten) 

Der Besuch der Module Grundlagen der Finanzierung oder Finanzwirtschaft 
wird empfohlen. 

Verwendbarkeit des Moduls ---   

Voraussetzungen für die 
Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus drei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 

 60-minütige Klausur zu Finanzmanagement (Prüfungsnummer: 61506) 

 60-minütige Klausur zu Finanzinstitutionen (Prüfungsnummer: 61504) 

 60-minütige Klausur zu Finanzbewertung (Prüfungsnummer: 61505) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 9 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote sind 
in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 

 Klausur zu Finanzmanagement, Gewichtung 1 

 Klausur zu Finanzinstitutionen, Gewichtung 1 

 Klausur zu Finanzbewertung, Gewichtung 1 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 270 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei Semester.   
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